
 

 

 

 

 

 

Bitte Hotelprospekt und Anfahrtsplan zum Festzelt oder Halle 
bzw. Hotel zuschicken. D A N K E! 
         D                                                                DANKE 

Strom : Eurostecker 63A u. 16A 
 

BÜHNE 
 

Mindestmaß 8 x 6 m 

Ca.  
3 x 3 m 

Platz für Mischpult ca. 15–20m vor der Bühne 

Garderobe für 
Alpentrio Tirol mit 
Bühnenaufgang 

Verkaufsstand 
ca 3 x 1 m 

Alpentrio Tirol   Bühnenplan für Zelte und Hallen 
 

Parkplätze für 2 Pkw und 1 LKW mit Technik 

 

1Eurostecker 63A 

B Ü H N E 

Bühnenmaß mind. 8 x 6 m!!! 

1Eurostecker 16A 
Bühnen – 
Aufgang 

rechte – oder 
linke Seite 



BÜHNENANWEISUNG 
 

Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, muss der 
technische Aufbau mindestens 6 Stunden vor Konzertbeginn möglich sein. 

Wir bitten Sie die Bühnenanweisung genau einzuhalten! 

 

Bühnenhelfer: 

Zum Ausladen, Aufbau und Abbau werden 4 qualifizierte, nüchterne Helfer benötigt. Wenn 
keine Helfer zur Verfügung stehen, muss eine Pönale von � 250.- zusätzlich zur Gage 
verrechnet werden. 

Bühnengröße: 

Die Bühne muss ein Mindestmaß von 8 x 6 m aufweisen. Sollten noch andere Gruppen auf 
derselben Bühne auftreten, muss die Bühne dementsprechend größer sein. 

Stromanschluss: 

Auf der Bühne sollen folgende Stromanschlüsse vorhanden sein: 
1 Eurostecker mit 63A Absicherung und 1 Eurostecker mit 16A Absicherung. Das Licht über 
der Bühne muss getrennt von der übrigen Beleuchtung abzuschalten sein. 

Mischpult: 

Für das Mischpult wird eine 3 x 3 m große, freie Fläche im 1. Drittel des Zeltes (Saalmitte) 
benötigt. 

Tanzfläche: 

Um einen möglichst guten Kontakt zum Publikum zu gewährleisten, darf die Tanzfläche 
keinesfalls vor der Bühne aufgestellt werden. 

Soundcheck: 

Dieser erfolgt ca. 2 Stunden vor Auftritt. Zu diesem Zeitpunkt dürfen keine Besucher 
anwesend sein. 

Parkplätze: 

In unmittelbarer Bühnennähe werden an einem geschützten Ort Parkplätze für 1 LKW und 2 
PKW benötigt. 

Versicherung: 

Der Veranstalter verpflichtet sich, für die Veranstaltung eine Haftpflichtversicherung 
abzuschließen, sodass im Schadensfall die Künstler und Techniker, sowie deren Eigentum 
abgesichert sind. 

Open Air: 

Bei Veranstaltungen im Freien verpflichtet sich der Veranstalter die Bühne gewittersicher 
abzudecken. Bei Nichteinhalten oder evtl. Schäden haftet der Veranstalter. 

 


